
Zusammenstellung der Leistungsnachweise nach §§ 53 bis 55 GSO (neu) 

 
Fach 

 

 

Wirtschaft und Recht 
  

Jgst. Große Leistungsnachweise Kleine Leistungsnachweise Bemerkungen 
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--- 

 

 

Pro Halbjahr mindestens eine Stegreif-

aufgabe, mehr als zwei Stegreifgaben 

sollen pro Halbjahr nicht geschrieben 

werden. 

Schwerpunkt der Hausaufgabenstel-

lung ist die mündliche Wiederholung 

der behandelten Inhalte. 

Schriftl. HA nur in Ausnahmefällen. 
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--- 

 

 

 

Vgl. 9. Jahrgangsstufe 

 

 Vgl. 9. Jahrgangsstufe 

 


